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Bayerisches Sammlungsgesetz 
(BaySammlG)
Vom 11. Juli 1963

Der L andtag des F re istaates B ayern  ha t das fol
gende Gesetz beschlossen, das nach A nhörung des 
Senats h ierm it bekanntgem acht w ird :

A rt. 1
E rlaubnisbedürftige Sam m lungen

(1) E iner E rlaubnis bedarf, w er
1. auf S traßen  oder P lätzen, in G astw irtschaften, 

Schankw irtschaften oder in  anderen  jederm ann 
zugänglichen Räum en (Straßensam m lung),

2. von H aus zu Haus, insbesondere m it Sammel
listen  (Haussammlung),

3. durch Spendenbriefe (Briefsam m lung)
zu G eld- oder Sachspenden oder zu Spenden geld
w erter Leistungen auffordem  will.

(2) E iner E rlaubnis bedarf ferner, w er in den 
Form en des A bsatzes 1 W aren vertre iben  will und 
dabei durch einen ausdrücklichen H inw eis auf die 
Verw endung des Erlöses, auf die G em einnützigkeit 
des V eranstalters oder sonst beim  K äufer den Ein
druck erwecken kann, daß der K auf der Ware 
gem einnützige oder m ildtätige Zwecke fördere. Das 
gilt nicht fü r den V ertrieb von B lindenw aren nach 
dem Gesetz vom 9. Septem ber 1953 (BGBl. I S. 1322).

(3) K einer E rlaubnis bedürfen  H aus- und Brief
sam m lungen, die eine V ereinigung u n te r ihren An
gehörigen oder ein sonstiger V eransta lter innerhalb 
eines m it ihm  durch persönliche Beziehungen ver
bundenen Personenkreises durchführt.

A rt. 2
V ersagung der S am m lungserlaubnis

(1) Die E rlaubnis ist zu versagen,
1. wenn durch die Sam m lung selbst, durch die Ver

w irklichung des Sam m lungszwecks oder durch 
die sonstige V erw endung des Sam m lungsertrages 
die öffentliche Sicherheit oder O rdnung gestört 
w erden kann,

2. wenn sonst keine genügende G ew ähr dafü r be
steht, daß die Sam m lung ordnungsgem äß durch
geführt und ih r E rtrag  n u r fü r den Sam m lungs
zweck verw endet wird,

3. wenn zu erw arten  ist, daß die U nkosten in einem 
offensichtlichen M ißverhältnis zu dem  Reinertrag 
der Sam m lung stehen w erden,

4. wenn in den Fällen des Art. 1 Abs. 2 nicht ge
w ährleistet ist, daß mindestens ein Viertel des 
Verkaufspreises fü r gemeinnützige oder m ild
tätige Zwecke verbleibt.

(2) Die Erlaubnis kann versagt werden, wenn sie 
zu einer Häufung von S traßen- oder Haussamm
lungen im gleichen Gebiet führen, insbesondere die 
Sammlungen der anerkannten Verbände der freien 
W ohlfahrtspflege und die herkömmlichen Landes
sammlungen beeinträchtigen würde.

Art. 3
Andere Verwendung der Mittel

(1) Die Erlaubnis kann davon abhängig gemacht 
werden, daß der Antragsteller einen weiteren Zweck 
benennt, und zwar
1. ersatzweise für den Fall, daß der zuerst ange

gebene Sammlungszweck nur m it einem be
stimmten M indestertrag der Sammlung verw irk
licht werden kann und zweifelhaft ist, ob dieser 
E rtrag erreicht wird, oder

2. zusätzlich, wenn zu erw arten ist, daß die Samm
lung m ehr einbringt, als für den zuerst angege
benen Zweck benötigt wird.

(2) Mittel, die durch eine Sammlung für einen 
bestimm ten Zweck aufgebracht worden sind, dürfen 
nur m it G enehm igung. der Erlaubnisbehörde fü r 
einen anderen Zweck verwendet werden. Ist der 
ursprüngliche Sammlungszweck nicht zu verw irk
lichen und ist der V eranstalter nicht bereit oder 
nicht in der Lage, einen anderen geeigneten Samm
lungszweck vorzuschlagen, so ist der Reinertrag der 
Sammlung einem von der Erlaubnisbehörde zu be
stimmenden Zweck zuzuführen. Der mutmaßliche 
Wille der Spender ist nach Möglichkeit zu berück
sichtigen.

Art. 4
Form und Inhalt der Erlaubnis

(1) Die Erlaubnis ist schriftlich fü r eine bestimmte 
Zeit, höchstens aber fü r zwei Monate und für einen 
bestimm ten Sammlungszweck zu erteilen. F ür 
Sammlungen nach Art. 1 Abs. 2 kann sie fü r eine 
längere Zeit erteilt werden. Die Erlaubnis h a t das 
Gebiet, in dem gesammelt werden darf, und die 
A rt der Sammlung (Art. 1 Abs. 1 und 2) anzugeben.

(2) Die Erlaubnis kann un ter Auflagen erteilt 
werden, welche die Durchführung und Überwachung
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der Sammlung, die Verwendung des Sammlungs
ertrages (Art. 3 Abs. 1), die Höhe der Unkosten, den 
Schutz jugendlicher Sam m ler und die Prüfung der 
Abrechnung regeln.

Art. 5
W iderruf und nachträgliche Einschränkung 

der Erlaubnis
Die Erlaubnis kann w iderrufen oder nachträglich 

eingeschränkt werden,
1. wenn sie durch unrichtige oder unvollständige 

Angaben herbeigeführt worden ist,
2. wenn nachträglich Tatsachen eintreten oder der 

Erlaubnisbehörde bekannt werden, die sie zur 
Versagung der Erlaubnis auf Grund des Art. 2 
Abs. 1 berechtigt hätten,

3. wenn der V eranstalter eine Auflage (Art. 4 Abs. 2) 
innerhalb einer ihm gesetzten F rist nicht erfüllt.

Art. 6
Pflichten des Veranstalters

Der V eranstalter hat der Erlaubnisbehörde oder 
der von ihr bestimmten Stelle innerhalb einer von 
der Erlaubnisbehörde festgesetzten Frist
1. eine Abrechnung über das Ergebnis der Samm

lung und die Verwendung des Ertrages vorzu
legen,

2. auf Anforderung die zur Prüfung der Abrechnung 
erforderlichen Unterlagen vorzulegen und die zur 
Überwachung und Prüfung der Sammlung er
forderlichen Auskünfte zu geben.

Art. 7
Treuhänder

(1) Für die Verwaltung des Sammlungsertrages 
kann die Erlaubnisbehörde einen Treuhänder be
stellen,
1. wenn die Erlaubnis nach Beginn der Sammlung 

gemäß Art. 5 w iderrufen wird oder
2. wenn sich bei der Durchführung oder Abwick

lung einer Sammlung erhebliche Mißstände zei
gen, insbesondere, wenn die Gefahr besteht, daß 
der Sam m lungsertrag nicht für den Sammlungs
zweck verwendet wird.

(2) Der Treuhänder ist befugt, den Sammlungs
ertrag  und etwa dam it beschaffte Gegenstände in 
Besitz zu nehmen und im eigenen Namen darüber 
im Sinne des Sammlungszweckes zu verfügen.

(3) Der Treuhänder führt die Geschäfte unter 
Aufsicht der Erlaubnisbehörde; er hat die Pflichten 
des Veranstalters zu erfüllen.

Art. 8
M itwirkung von Kindern und Jugendlichen

Der V eranstalter darf nicht durch K inder unter 
14 Jahren sammeln lassen, durch Jugendliche vom 
14. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr nur bei 
Sammlungen auf Straßen und Plätzen und nur bis 
zum E intritt der Dunkelheit. F ür Schüler und 
Schülerinnen vom vollendeten 12. Lebensjahr an 
und für Jugendliche kann die Erlaubnisbehörde in 
besonders begründeten Einzelfällen Ausnahmen zu
lassen, wenn eine Gefährdung der Kinder oder 
Jugendlichen nicht zu befürchten ist.

Art. 9
Erlaubnisbehörde 

Erlaubnisbehörde ist
1. das S taatsm inisterium  des Innern für alle Samm

lungen, die sich über einen Regierungsbezirk 
hinaus erstrecken,

2. die Regierung für Sammlungen, die sich über 
den Bereich eines Landkreises oder einer kreis
freien Stadt hinaus erstrecken,

3. im übrigen die Kreisverwaltungsbehörde.

Art. 10
Ordnungswidrigkeiten

(1) Mit Geldbuße bis zu 10 000 Deutsche Mark 
kann belegt werden, wer vorsätzlich
1. unrichtige oder unvollständige Angaben tatsäch

licher A rt macht oder benutzt, um fü r sich oder 
einen anderen eine E rlaubnis oder Genehmigung 
zu erschleichen, die nach diesem Gesetz erfor
derlich ist,

2. eine Sammlung ohne die erforderliche Erlaubnis 
oder in anderer als d er erlaubten A rt (Art. 1 
Abs. 1 und 2) veransta lte t oder an einer solchen 
Sammlung m itwirkt,

3. einer m it der Erlaubnis verbundenen Auflage 
zuwiderhandelt,

4. ohne die nach Art. 3 Abs. 2 Satz 1 erforderliche 
Genehmigung Mittel einem  anderen als dem  vor
gesehenen oder dem von der Erlaubnisbehörde 
bestimmten (Art. 3 Abs. 2 Satz 2) Zweck zuführt,

5. gegen eine ihm nach A rt. 6 auferlegte Verpflich
tung verstößt,

6. einem nach Art. 7 bestellten T reuhänder den 
Sam m lungsertrag und etw a dam it beschaffte Ge
genstände ganz oder teilweise entzieht oder vor
enthält,

7. entgegen Art. 8 durch K inder oder Jugendliche 
sammeln läßt.
(2) Wer die Tat (Abs. 1 Nr. 1—7) fahrlässig begeht, 

kann m it Geldbuße bis zu 5000 Deutsche Mark 
belegt werden.

(3) Den Bußgeldvorschriften der Absätze 1 und 
2 unterliegt auch, wer als vertretungsberechtigtes 
Organ einer juristischen Person, als Mitglied eines 
solchen Organs oder als vertretungsberechtigtes 
Mitglied einer Personenvereinigung handelt. Das 
gilt auch dann, wenn seine V ertretungsbefugnis nicht 
rechtswirksam begründet worden ist.

(4) Begeht jemand als Mitglied des zur gesetz
lichen Vertretung berufenen Organs einer ju risti
schen Person oder als vertretungsberechtigtes Mit
glied einer Personenvereinigung eine Ordnungs
widrigkeit nach Abs. 1 oder 2, so kann auch gegen 
die juristische Person oder gegen die Personen
vereinigung eine Geldbuße festgesetzt werden.

A rt. 11 
Einziehung

Der E rtrag einer Sammlung, für welche die e r
forderliche Erlaubnis nicht erteilt oder nach Art. 5 
Nr. 1 w iderrufen worden ist, und etwa m it dem 
Ertrag beschaffte Gegenstände können nach den 
§§ 18 bis 26 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
eingezogen werden. Sie sind einem Zweck zuzu
führen, der im allgem einen Interesse liegt; der m ut
maßliche Wille der Spender ist nach Möglichkeit zu 
berücksichtigen.

A rt. 12
Zuständige Verwaltungsbehörde 

im Sinne des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
Zuständige V erw altungsbehörde im Sinne des § 73 

Abs. 1 des Gesetzes über O rdnungswidrigkeiten ist 
die Regierung und im Fall des Art. 9 Nr. 3 die K reis
verwaltungsbehörde. Sie entscheiden auch über die 
Änderung und Aufhebung eines rechtskräftigen, ge
richtlich nicht nachgeprüften Bußgeldbescheides (§ 66 
Abs. 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten).

A rt. 13 
Kosten

F ür Amtshandlungen nach diesem Gesetz werden 
Kosten nach dem Kostengesetz vom 17. Dezem
ber 1956 (BayBS III S. 442) erhoben. Soweit eine 
Sammlung gem einnützigen oder mildtätigen Zwek- 
ken zu dienen bestim m t ist, werden für die Ertei
lung oder Versagung der Sammlungserlaubnis und 
der Genehmigung nach Art. 3 Abs. 2 und für die
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Prüfung der Abrechnung nach Art. 6 keine Ge
bühren erhoben.

A rt. 14
Sam m lungen der Kirchen, Religionsgemeinschaften 

und W eltanschauungsgemeinschaften
(1) Das Gesetz ist nicht anzuwenden auf Samm

lungen, die von Kirchen, Religionsgemeinschaften 
und weltanschaulichen Gemeinschaften, die K örper
schaften des öffentlichen Rechts sind, und ihren 
Gliederungen in ihren K irchen oder ihren anderen 
dem G ottesdienst oder der Pflege ihrer W elt
anschauung dienenden Räum en oder Grundstücken 
oder in örtlichem  Zusam m enhang mit kirchlichen, 
anderen religiösen oder der Pflege einer W elt
anschauung dienenden V eranstaltungen durchgeführt 
werden.

(2) Das Gesetz ist ferner nicht anzuwenden auf 
Sammlungen, die von O rden und religiösen Kongre
gationen nach ihren kirchlich genehmigten Regeln 
zur B estreitung ihres Lebensunterhalts durchgeführt 
werden.

(3) A rt. 1 Abs. 3 gilt auch für die in Abs. 1 genann
ten V eranstalter.

Art. 15
Einschränkung von Grundrechten

Durch dieses Gesetz w ird das Recht auf Eigentum 
(Art. 14 des Grundgesetzes, Art. 103 der Bayer. Ver
fassung) eingeschränkt.

A rt. 16
Schlußbestim mungen

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. August 1963 in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten außer K raft:

1. das Gesetz zur Regelung öffentlicher Sam m lun
gen und sam m lungsähnlicher Veranstaltungen 
(Sammlungsgesetz) vom 5. November 1934 
(RGBl. I S. 1086),

2. die Verordnung zur Ä nderung des Gesetzes zur 
Regelung der öffentlichen Sammlungen und 
sammlungsähnlichen V eranstaltungen (Samm
lungsgesetz) vom 26. Septem ber 1939 (RGBl. I 
S. 1943),

3. die Zweite Verordnung zur Änderung des Ge
setzes zur Regelung der öffentlichen Sammlungen 
und sam mlungsähnlichen Veranstaltungen vom 
23. O ktober 1941 (RGBl. I S. 654),

4. die V erordnung zur Durchführung des Samm
lungsgesetzes vom 14. Dezember 1934 (RGBl. I
S. 1250),

5. die Zweite Verordnung zur Durchführung des 
Sammlungsgesetzes vom 23. Februar 1935 
(RGBl. I S. 289).

München, den 11. Juli 1963
Der Bayerische Ministerpräsident

G o p p e l

Zweite Verordnung
zur Änderung der Verordnung über die Zu
ständigkeit für die Festsetzung des Besol
dungsdienstalters, der Dienstbezüge und der 
Beihilfen im Geschäftsbereich des Bayerischen 

Staatsministeriums des Innern 
Vom 14. Juni 1963

Auf G rund der Art. 37 Satz 2 und Art. 47 Abs 1 
Satz 3 des Bayerischen Besoldungsgesetzes vom 
14. Jun i 1958 (GVB1. S. 101) erläßt das Bayerische 
Staatsm inisterium  des Innern  im Einvernehmen mit 
dem Bayerischen S taatsm inisterium  der Finanzen 
folgende Verordnung:

§ 1
Die V erordnung über die Zuständigkeit für die 

Festsetzung des Besoldungsdienstalters, der Dienst

bezüge und der Beihilfen im Geschäftsbereich des 
S taatsm inisterium s des Innern  vom 11. Ju li 1960 
(GVB1. S. 194) in der Fassung der Verordnung vom 
19. Dezember 1961 (GVB1. S. 264) w ird wie folgt 
geändert:
1. § 3 Abs. 1 Buchst, c erhält folgende Fassung:

,,c) der Regierungen und der ihnen nachgeord- 
neten Behörden der staatlichen inneren Ver
waltung, ferner für die Beam ten der H aupt
fürsorgestelle für Kriegsbeschädigte und 
Kriegshinterbliebene, des Landesam ts für 
Feuerschutz und der Feuerwehrschulen, der 
Aufstellungsstäbe für den Luftschutzhilfs
dienst bei den Regierungen, der Landesimpf
anstalt, der Bakteriologischen und Chemi
schen Untersuchungsaiistalten, der Landes
anstalt für Tierseuchenbekämpfung Schleiß
heim und der Staatlichen V eterinärunter
suchungsanstalt Nürnberg 
auf die Regierungen,
jedoch werden die Beihilfen für die Beamten 
des Landesamts für Feuerschutz und der 
Feuerwehrschulen durch diese Behörden an
gewiesen;“.

2. In § 3 Abs. 1 wird nach Buchst, c als neuer Buch
stabe d angefügt:
,,d) des Landesaufstellungsstabes Bayern, des 

Zentrallagers Bayern und der Landesausbil
dungsstätte Bayern für den Luftschutzhilfs
dienst
auf die Regierung von O berbayern;“.

3. Die bisherigen Buchstaben d bis 1 in § 3 werden 
Buchstaben e bis m.

§ 2
Diese Verordnung tritt am 1. Ju li 1963 in Kraft.

München, den 14. Juni 1963
Bayerisches Staatsministerium des Innern

J u n k e r ,  Staatsm inister

Verordnung
über die Zuständigkeit für die Gewährung 
von Jubiläumszuwendungen an Beamte und 
Richter im Geschäftsbereich des Bayerischen 

Staatsministeriums des Innern 
Vom 14. Juni 1963

Auf Grund des § 8 Abs. 1 der Verordnung über 
die Gewährung von Jubiläum szuwendungen an Be
amte und Richter vom 5. März 1963 (GVB1. S. 37) e r 
läßt das Bayerische Staatsm inisterium  des Innern 
folgende Verordnung:

§ 1
(1) Die Befugnis, über die Gewährung der Ju b i

läumszuwendung zu entscheiden, wird unbeschadet 
des Abs. 2 übertragen
a) für die Beamten

der Bayer. Hauptfürsorgestelle für Kriegsbeschä
digte und Kriegshinterbliebene 

des Landesamts für Feuerschutz 
der Feuerwehrschulen 
der Landesim pfanstalt
der Bakteriologischen und Chemischen U nter

suchungsanstalten
der Landesanstalt für Tierseuchenbekämpfung 

Schleißheim und
der Staatlichen V eterinäruntersuchungsanstalt 

Nürnberg
diesen Dienstbehörden;

b) für die übrigen Beam ten der nachgeordneten 
Dienstbehörden und fü r die Richter
den für die Festsetzung des Besoldungsdienst
alters zuständigen Dienstbehörden.
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(2) Uber die Gewährung der Jubiläum szuw endung 
an die Leiter der dem Staatsm inisterium  des Innern  
nachgeordneten Dienstbehörden entscheidet die un 
m ittelbar Vorgesetzte Dienstbehörde.

(3) In  den Fällen des Abs. 1 Buchst, a ist der 
Jubiläum stag im Benehmen m it der für die F est
setzung des Besoldungsdienstalters zuständigen 
Dienstbehörde festzustellen.

§ 2
Diese Verordnung tr itt  am 1. Ju li 1962 in K raft. 

München, den 14. Jun i 1963

Bayerisches Staatsministerium des Innern
J u n k e r ,  S taatsm inister

Verordnung
zur Änderung der Zulagenverordnung

Vom 2. Juli 1963
Auf Grund des Art. 35 Abs. 4 Nr. 2 des Bayerischen 

Besoldungsgesetzes vom 14. Jun i 1958 (GVB1. S. 101) 
erläßt das Bayerische Staatsm inisterium  des Innern 
im Einvernehmen m it dem Bayerischen Staatsm ini
sterium der Finanzen, im Benehmen m it den kom 
m unalen Spitzenverbänden und nach Anhörung der 
Spitzenorganisationen der zuständigen Gewerkschaf
ten und Berufsverbände folgende Verordnung:

§ 1
§ 2 Abs. 4 der Verordnung über Zulagen und Zu

wendungen an Beamte der Gemeinden, der Ge
meindeverbände und der sonstigen der Aufsicht des 
Staatsm inisterium s des Innern unterstehenden K ör
perschaften, A nstalten und Stiftungen des öffent
lichen Rechts (Zulagenverordnung — ZulV) vom 
11. April 1960 (GVB1. S. 76) wird gestrichen.

§ 2
Diese Verordnung tr itt am 1. Juli 1962 in K raft. 

München, den 2. Ju li 1963

Bayerisches S taatsm inisterium  des Innern 
J u n k e r ,  S taatsm inister

Verordnung
zur Änderung der Sparkassenbesoldungs

verordnung 
Vom 2. Juli 1963

Auf G rund des A rt. 35 Abs. 4 Nr. 2 des Bayerischen 
Besoldungsgesetzes vom  14. Ju n i 1958 (GVB1. S. 101) 
erläß t das Bayerische S taatsm in isterium  des Innern  
im Einvernehm en m it dem  Bayerischen S taatsm ini
sterium  der F inanzen, im  B enehm en m it den kom
m unalen Spitzenverbänden und  nach A nhörung der 
zuständigen G ew erkschaften und  Berufsverbände 
folgende V erordnung:

§ 1
§ 4 Abs. 3 der V erordnung über die Besoldung und 

Amtsbezeichnung der S parkassen le iter und über Zu
wendungen an  Sparkasseribeam te (Sparkassenbesol
dungsverordnung — SpkBesV) vom 29. Ja n u a r 1959 
(GVB1. S. 58) w ird gestrichen.

§ 2
Diese V erordnung tr it t  am  1. Ju li 1962 in K raft. 

München, den 2. Ju li 1963

Bayerisches Staatsministerium des Innern
J u n k e r ,  S taatsm in ister

Hinweis
Die D urchführungsbestim m ungen fü r die G ew äh

rung von T rennungsentschädigung (DB Tre) vom 
1. März 1957 (GVB1. S. 38) sind durch eine im  S taa ts
anzeiger 1963 Nr. 16 S. 4 veröffentlichte B ekann t
machung geändert worden.

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen

Druckfehlerberichtigung
Im  G esetz zu r Ä n d e ru n g  des G ese tzes ü b e r  d ie  beam ten- 

und d ien sts tra frech tlich e  S te llu n g , B eso ldung  und  V erso r
gung d e r kom m u n alen  W ah lb eam ten  (G esetz ü b e r  kom 
m unale  W ahlbeam te) vom  14. Ju n i  1963 (GVB1. S. 144) 
m uß es in  § 2 Abs. 2 1. H a lb sa tz  s ta tt  „A rt. 1 N r. 3“ rich 
tig  heißen  „§ 1 N r. 3“ u n d  in  § 3 Abs. 1 Satz  1 s ta tt 
„A rt. 2 A bs. 1“ rich tig : „§ 2 Abs. 1“.
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